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Gebührenordnung für die Stadtbücherei Herzogenrath 

 
 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW 
2023), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 28. März 2000 (GV NRW S. 245), und 
der §§ 3 und 20 Abs. 2 Buchst. b des Kommunalabgabengesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV NRW S. 712/SGV NRW 
610), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Dezember 1999 (GV NRW S. 718), hat 
der Rat der Stadt Herzogenrath in seiner Sitzung vom 27.09.2001 folgende 
Verwaltungsgebührensatzung beschlossen: 
 
Für die Benutzung der Stadtbücherei werden folgende Gebühren erhoben: 
 
 
 

§ 11 

Jahresgebühr für den Benutzerausweis 

  
a)   Erwachsene ab 18 Jahren und Institutionen:                                        10,00  € 
b)   Kinder und Jugendliche von 11 bis 17 Jahren:                                       5,00  € 
c)   SchülerInnen, StudentInnen, Auszubildende:                                         5,00  € 
d)   Wehr- und Zivildienstleistende:                                                               5,00  € 
e)   BezieherInnen von Sozialhilfe nach SGB XII:                                         5,00  € 
f)    BezieherInnen von Arbeitslosengeld I oder von  
      Grundsicherung für Arbeitssuchende (Arbeits- 
      losengeld II):                                                                                           5,00  € 
g)   Kinder bis 10 Jahren:                                                                                   frei 
h)   Familienkarte (für Familien mit minderjährigen 
      Kindern):                                                                                               12,00  € 
i)   Monatsausweis:                                                                                       3,00  € 
 

 
 

§ 22  

Einzelgebühren für die Ausleihe bestimmter Medien 

a) Videofilme: 1,00 € 
b) CDs: 0,50 € 
c) CD–ROMs: 1,00 € 
d) DVDs: 1,50 € 

 
 
 

                                            
1 Geändert durch 2. Änderungssatzung vom 14.07.2004, in Kraft getreten am 01.09.2004 
   Geändert durch 3. Änderungssatzung vom 13.12.2005, in Kraft getreten am 01.01.2006 
2 Geändert durch 1. Änderungssatzung vom 10.07.2002, in Kraft getreten am 01.08.2002 
   Geändert durch 3. Änderungssatzung vom 13.12.2005, in Kraft getreten am 01.01.2006 
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§ 33  

 
Gebühren für bestimmte Dienstleistungen 

 
a) Vormerkungen: 0,50 € 
b) Fernleihbestellungen: 2,50 € 
c) Fotokopien und Ausdrucke, je Seite 0,10 € 
d) Veranstaltungen/Eintrittskarten 

(Gebühren werden individuell für jede Veranstaltung  
festgelegt) 

 

 
Gebühren für Vormerkungen und Fernleihbestellungen sind im Voraus zu entrichten. 
 

§ 4 4 
 

Säumnis - und Mahngebühren 
 

a) für die verspätete Rückgabe (nach Ablauf der Leihfrist) je Medieneinheit und 
angefangene Woche 

 
aa)  
Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. 
Lebensjahres: 

 
0,50 € 

bb)  
Alle übrigen Benutzer: 

 
1,00 € 

 
b) für die erste und zweite Mahnung  

(erste Mahnung als Brief, zweite Mahnung als 
eingeschriebener Brief): anfallende Portokosten 

 
 

 
c) Verwaltungsgebühr für den Bescheid über  

Säumnisgebühren und Wertersatzleistungen 
(eingeschriebener Brief, wobei die Portokosten für die 
erste und zweite Mahnung in der Gebühr enthalten sind):

15,00 € 

 
 
 
 
 
 
 

§ 55 
 

Gebühren für Ersatzbeschaffungen 
 

                                            
3  Geändert durch 3. Änderungssatzung vom 13.12.2005, in Kraft getreten am 01.01.2006 
   Geändert durch 4. Änderungssatzung vom 30.06.2009, in Kraft getreten am 01.07.2009 
4  Geändert durch 2. Änderungssatzung vom 14.07.2004, in Kraft getreten am 01.09.2004 
5  Geändert durch 2. Änderungssatzung vom 14.07.2004, in Kraft getreten am 01.09.2004 
   Geändert durch 3. Änderungssatzung vom 13.12.2005, in Kraft getreten am 01.01.2006 
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a) Verlust des Taschenschrankschlüssels: anfallende Kosten für den 

Austausch des Zylinders 
b) Verlust der Benutzerausweises:                                  5,00 € 

 
  
c) Gebühr für verlorene/beschädigte Materialien 

          (Medienhüllen, Barcodes u.ä.):                         1,00 € 
 

§ 66 
 

Wiederbeschaffungskosten für Medien 
 
In den Fällen des § 8 Abs. 4 der Benutzungsordnung für die Stadtbücherei 
Herzogenrath sind die Wiederbeschaffungs- bzw. Instandsetzungskosten durch den 
Benutzer zu erstatten. Im Falle des Verlustes von Medien kann der Benutzer die 
Wiederbeschaffung selbst vornehmen. Für nicht  mehr lieferbare Medien werden 
folgende Pauschalgebühren erhoben: 
 
a) fest gebundene Bücher 
 

Kinder - und Jugendbücher:  13,00 € 

Romane:  18,00 € 
Sachbücher:  23,00 € 

 
b) kartonierte Bücher 
 

Kinder - und Jugendbücher:   8,00 €
Romane:   8,00 € 
Sachbücher:         13,00 € 

 
c) Tonkassetten 
 

aus der Kinder - und Jugendbücherei:    8,00 € 
aus der Erwachsenenbücherei:          13,00 € 

 
d) CDs: 18,00 € 
e) Spiele: 23,00 € 
f) Videofilme: 
)

16,00 € 
g) CD - ROMs: 30,00 € 
h) DVDs 22,00 €
 

§ 7 
 

Besondere Gebühren 
 

(1) Bei der Vermittlung von Medien im auswärtigen Leihverkehr (§ 5 der 
Benutzungsordnung für die Stadtbücherei Herzogenrath) sind ggf. Kosten, die 

                                            
6  Geändert durch 2. Änderungssatzung vom 14.07.2004, in Kraft getreten am 01.09.2004 
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der Stadt hierfür entstehen, vom Benutzer zu tragen. 

 
(2) Im Falle des § 8 Abs. 5 der Benutzungsordnung für die Stadtbücherei 

Herzogenrath sind die entstehenden Desinfektionskosten vom Benutzer zu 
tragen. 

 
§ 8 

 
Fälligkeit  

 
Gebühren und Auslagen sind sofort fällig. 
 

§ 9 
 

In-Kraft-Treten 
 

Die Gebührenordnung für die Stadtbücherei Herzogenrath tritt am 01.01.2002 in 
Kraft. Gleichzeitig treten die Gebührenordnung für die Stadtbücherei Herzogenrath 
vom 18.12.1996 sowie die Änderungen vom 24.06.1998, 16.12.2000 und 15.07.2001 
außer Kraft.  


